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Äontrolle gefunben werben; efne folebe hat aud)
fchon beßbalb ihre üolle ©eredjtigung, weil bte Äan*
tone efnen erheblichen Seitrag an bfe Srfiellung ber

©ewebre ju leiften haben unb ihnen bie Äoften für
bfe SReparaturen fn üoflem Umfange jur Saft fallen.

Den Äantonen ifi nun burdj ba« beftebenbe SRe*

glemcnt afJerbing« geftattet, auf ihre Äofien fm

Domijfl be« efbgen. Äontrolleur« unb be« gabri*
fanten bfe ©ewebre untetfueben ju laffen. — Slflein
biefe Äontrolle wirb üon ben meiften Äantonen fdjon
ber befceutenben Äofien wegen gar nicht geübt unb
wenn biefelbe auch ftattfinbet, fo hat fie nur einen

ganj geringen SBertb. — Sorab Ift nicht ju oer*
fennen, bafj ble für biefen Unterfud) nöthige grei*
beft unb ©clbfifiänbigfeit nfcht üotbanten tft, wenn
berfelbe In unmittelbarer Umgebung be« eibg. Äon*
trotteur« oorgenommen werben mufj, inbem ber lctj*
fere mögUcbft beftrebt fefn wfrb, ba« SRefultat fef*

net eigenen ÄontroDfrung aufrecht ju erhalten. —
©obann fft unbebingt notbwenbig, bafj bfefer Unter*
fuch unter Seitung unb Sluffidjt ber fantonalen 3eug*
hau«bfreftoren ftatlftnbe. ühtn ift e« aber felbftoer*
ftänblfch, bafi e« Sedieren nicht möglich ift, ftch auf
längere Seit ihrem engern ©efcbäft«fretfe ju ent*

jiehen. — Sine grünbltche unb wirffame fantonale
Äontrolle fann baher elnjig in ben fantonalen Seug*
tjäufern geübt werben, unb ebenfo begrünbet ift ble

gorbetung, baf) SReparaturen, welche an neuen,
noch nicht in ®ebraud> gegebenen ©ewehren oorge*
nommen werben muffen, ben Äantonen nidjt aufge*
bürfcet werben fönnen, weil für eine gute Srftel*
lung ber ©ewebre In erfter Sinie atlerbing« ble

gabtifanten, bann aber gegenüber ben Äantonen bie

Sibgenoffenfchaft oerantwortlfch fft.
Dfe Sinwenbung, bafj biefe« Serfnhren üielfach

unbegrünbete Slu«ftellungen feiten« ber Äantone unb
ofelfadje foflfplelfge SRücffenbungen an ble gabrf*
fanten jur golge haben fönnte, hat burdjau« feine

Serechtigung.
Sntweber läfjt bie eibg. Äontrolle nur ©ewehre

al« gut paffiren, welche genau nach ben aufgeftetl*
ten Sorfchriften gearbeitet finb; in biefem galle fft
bie geäußerte Sefürdjtung unhegrünbet, weil aud)
bie Äantone einjig nad) bfefem ÜRaßftabe prüfen
bürfen ; unb baher ein oon ber eibg. Äontrolle rieh*

tig unierfudjteê ®ewehr aud) bie fantonale Äon*
trolle niajt ju fdjeuen hat. — Dber aber bfe eibg.

Äontrolle hat orbonnanjwibrige ÜRangel gelten laf*
fen; bann ifi e« ein Serbfenft ber fantonalen Äon*
trolle, wenn fle bfefelben aufbeeft, unb e« wäre un*
gerechtfertigt, bie Äantone für Serfdjulben ber eibg.
Äontrolle irgenbwfe büßen ju laffen."

Sluf bie Sinwenbung be« $xn. Sunbe«rath SBeltf,
baß fid) bei ber bisherigen Äontrolle feine wefent*
liehen ücacbtbeile gejeigt, würbe bie in ihrem ©runbe
übrigen« al« richtig anerfannte ÜRotfon abgelehnt.

UekUiirungefrog«.

A Die in SRr. 19 biefe« Slatte« enthaltene Sfn=
gäbe be« Unterofftjter«»crein« oon Setn an ben

hohen Sunbe«ratb, Seflelbung ber Dffijfere betref*
fenb, hat efnen oftfcbwcfjerifcben 3nfantet(ften oer*
anlaßt, un« auch fefne Slnftcbten hierüber, nebft
weltergehenben Sorfchlägen mftjtttheflen. Da fowobl
wfr, al« gewiß nod) oiele ÜRilitär«, bie ba« Sraf*
tifrhe lieben, ber Sefeitlgiing aller ÜRangel an ber

Sefleibung fcer Dffijfere unb ©olbaten beffllmmen
werben, fo erlauben wfr un«, bfe Sorfdjlage unfere«
unbefannten Auflegen hier fn Äürje anjufübren :

Sin Hauptmangel be« SBaffenreefe« Ift entfdjiiben
audj ber fiebenbe Äragen; er beengt ben £al« unb
üerbinbett ble 8lu«bünftung. #at efne 3nfanterie*
abtheflung einen ÜRarfdj ober nur fonfttge ©vex\i*
tien gemacht, fo tft gewiß ble erfte allgemeine Se*
wegung auf „SRubt" ben Sefgeftnger fn ben Äragen
ju fteefen, ben Äopf ju fireefen unb nach allen SRich*

tungen nach Suft ju febnappen. Sef ben ©pejial*
Waffen Ift ber ftebenbe Äragen abgefebafft, warum
nfcht auch bei un« — Sin weiterer Uebelftanb Hegt
fn ben Slbjefchcn ber Dffijfer«grabe, fcen „Sriben."
Unpraftifctjer hätte man gewiß nicht« erffnfcen fön*
nen unb râttjfelbaft bürfte e« ju nennen fefn, baß
beim ©olbaten He Slcbfeloerjferungen abgefdjafft,
beim Offtjier aber wfeber eingeführt werben. —
Dfe Srifcen finb weber fo fcfflfg noch fo beutlich,
Wie behauptet Win fce, benn beim Sewncbung«bienft
würbe mancher ÜRojor al« Sieutenant angerebet, ba
ber ganje Unterfcbicb bef ben ÜRajor«brfben nur fn
einer Serjierttng ju fueben ift. 3m gelbe ftnb bie
Sriben beinahe ebenfo unpraftifch, Wfe früher bie

Spauletten. ÜRetner Sin ficht nadj genügt ba« Slb*
jeldjen auf bem Ääppf oollftänbfg ; muß aber mehr
gefebeben, fo hrfnge man ähnliche ©chnüre, wie auf
ber Äopfbebecfung, auch auf bem SRccf (Unterarm)
an. S« fann bie« unmöglich häßlich fein, benn
fcer Unterofftjier trägt fa feine ®rafcau«jeichnung
aud) auf bem Slermel. — S« würbe un« fehr Inter*
efftren, auch noch üon anberer ©eile bfe Slnffdjten
über biefen ©egenftanb ju »ernehmen.

0 (3ur SPefleibung«froge.) 3n SRr. 19 fcer ÜRili*
tär=3eitung ftnb »on efnem Serner (wabrfdjeinlftb
Unterofftjicr) elnfge SBorte über ba« Seflelbung«*
règlement für Dffijfere erfdjfcnen, mft benen Wfr
un« nicht ganj ein»erftanben erflären fönnen.

S« wfrb u. 81. »erlangt, baß bem beförberten
Unterofftjier ba« Sragen be« befeffenen SBaffenrocfe«
auch al« Offtjier ju geftatten fei unb baß über*

Ijaupt fefcer Dffijiet ba« SRedjt habe, ffd) nad) Sc*
barf efnen SBaffenrocf anjufdjaffen, ber billiger ju
fielen fomme, al« btx bf«berige Dffijierérocf mit
Saiflenfdjnitt. — SBenn bleftm SBunfdje entfprodjen
werben follte, fo hätten wfr bann jweferlet Dffijier«*
uniformen, wa« fich gewiß nfdjt am heften au«neb=

men würbe; bereft« jeber bemittelte Dffijier würbe
ben bf«berfgen SRocf mit Saiflenfdjnftt beibehalten unb
e« wären etnfge wenige, ble ben SBaffenrocf tragen
unb beßwegen al« Slfcbenhröbel angefeben werben

würben, alfo efne Slrt ÜRilitär*Sociétariat; efne

folebe Unglefdjtjeit ijalten wfr für buretau« unpajfenb.

— 3BIÖ man wlrflid) ben SBaffenrocf, wie er fût
Unterofffjiere unfc ©olbaten Drfconnanj fft, auch

für ben Offtjier gelten laffen, fo foli e« fût alle
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Kontrolle gefunden werden; eine solche hat auch

fchon deßhalb ihre volle Berechtigung, weil die Kantone

einen erheblichen Beitrag an die Erstellung der

Gewehre zu leisten haben und ihnen die Kosten für
die Reparaturen in vollem Umfange zur Last fallen.

Dcn Kantonen tst nun durch das bestehende

Reglement allerdings gestattet, auf ihre Kosten im

Domizil deS eidgen. Kontrolleurs und deö Fabrikanten

die Gewehre untersuchen zu lassen. — Allein
diese Kontrolle wird von den meisten Kantonen schon

der bedeutenden Kosten wegen gar nicht geübt und

wenn dieselbe auch stattfindet, so hat ste nur einen

ganz geringen Werth. — Vorab ist nicht zu
verkennen, daß die für diesen Untersuch nöthige Freiheit

und Sclbstständigkcit nickt vorhanden tst, wenn
derselbe in unmiltclbarer Umgebung des eidg.
Kontrolleurs vorgenommen werden muß, indem der letztere

möglichst bestrebt sein wird, das Resultat seiner

eigenen Kontrollirung aufrecht zu erhalten. —
Sodann ist unbedingt nothwendig, daß dieser Untersuch

unter Leitung und Aufsicht der kantonalen
Zeughausdirektoren stattfinde. Nun ist es aber
selbstverständlich, daß es Letzteren nicht möglich ist, sich auf
längere Zeit ihrem engern Geschäftskreise zu
entziehen. — Eine gründliche und wirksame kantonale
Kontrolle kann daher einzig in den kantonalen
Zeughäusern geübt werden, und ebenfo begründet ist die

Forderung, daß Reparaturen, welche an neuen,
noch nicht in Gebrauch gegebenen Gewehren
vorgenommen werden müssen, den Kantonen nicht
aufgebürdet werden können, weil für eine gute Erstel
lung der Gewehre in erster Linie allerdings die

Fabrikanten, dann aber gegenüber den Kantonen die

Eidgenossenschaft verantwortlich ist.

Die Ginwendung, daß dieses Verfahren vielfach

unbegründete Ausstellungen seitens der Kantone und

vielfache kostspielige Rücksendungen an die Fabri
kanten zur Folge haben könnte, hat durchaus keine

Berechtigung.
Entweder läßt die eidg. Kontrolle nur Gewehre

als gut passtren, welche genau nach den aufgestellten

Vorschriften gearbeitet sind; in diesem Falle ist

die geäußerte Befürchtung unbegründet, weil auch

dte Kantone einzig nach diesem Maßstabe prüfen
dürfen z und daher ein von der eidg. Kontrolle richtig

untersuchtes Gewehr auch die kantonale Kontrolle

nicht zu scheuen hat. — Oder aber die eidg.

Kontrolle hat ordonnanzwidrige Mängel gelten
lassen; dann ist es ein Verdienst der kantonalcn
Kontrolle, wenn sie dieselben aufdeckt, und es wäre

ungerechtfertigt, die Kantone für Verschulden der eidg.
Kontrolle irgendwie büßen zu lassen."

Auf die Einwendung des Hrn. Bundesrath Welti,
daß fich bei der bisherigen Kontrolle keine wesentlichen

Nachtheile gezeigt, wurde die in ihrem Grunde

übrigens als richtig anerkannte Motion abgelehnt.

BeKleidungssrage.

^ Die in Rr. 19 dieses Blattes enthaltene Eingabe

des Unterofsiziersvereins von Bern an den

hohen BundeSrath, Bekleidung der Offiziere betreffend,

hat einen ostschwcizerischen Infanteristen
veranlaßt, unö auch seine Ansichten hierüber, nebft
weitergehenden Vorschlägen mitzutheilen. Da sowohl
wir, als gewiß noch viele Militärs, die das Praktische

lieben, dcr Beseitigung aller Mängel an der

Bekleidung der Offiziere und Soldaten beistimmen
wcrden, so erlauben wir unö, die Vorschläge unseres
unbekannten Kollegen hier in Kürze anzuführen:
Ein Hauptmangel des Waffcnrockes ist entschieden

auch der stehende Kragen; er beengt dcn Hals und
verhindert die Ausdünstung. Hat eine Jnfanterte-
abtheilung einen Marsch oder nur sonstige Exerzitien

gemacht, so ist gewiß die erste allgemeine
Bewegung auf „Ruht" dcn Zeigefinger tn den Kragen
zu stecken, den Kopf zu strecken und nach allen
Richtungen nach Luft zu schnappen. Bei den Spezialwaffen

ist der stehende Kragen abgeschafft, warum
nickt auch bei uns? — Ein weiterer Ucbelstand liegt
in den Abzeichcn der OffizicrSgrade, den „Briden."
Unpraktischer hätte man gewiß nichts erfinden können

und räthsclhcift dürfte eS zu nennen sein, daß
bcim Soldaten die Achsclverzierungen abgeschafft,
beim Offizier aber wieder eingeführt werden. —
Die Briden sind weder so billig noch so deutlich,
wie behauptet wurde, denn beim Bewachungsdienst
wurde mancher Major als Lieutenant angeredet, da
der ganze Unterschied bei dcn Majorsbriden nur in
einer Verzierung zu suchen ist. Im Felde sind die
Briden beinahe ebenso unpraktisch, wie früher die

Epauletten. Meiner Ansicht nach genügt das
Abzeichen auf dem Käppi vollständig; muß aber mehr
geschehen, so bringe man ähnliche Schnüre, wie auf
der Kopfbedeckung, auch auf dem Rock (Unterarm)
an. ES kann dics unmöglich häßlich scin, denn
der Unteroffizier trägt ja scine Gradauszcichnung
auch auf dcm Aermel. — Es würde uns sehr inter-
essiren, auch noch von anderer Seite die Ansichten
über diesen Gegenstand zu vernehmen.

S (Zur Bekleidungssrage.) I» Nr. 19 der

Militär-Zettung sind von einem Berner (wahrscheinlich
Unteroffizier) einige Worte über daS Bekletdungs-
reglement für Offiziere erschienen, mit denen wir
uns nicht ganz einverstanden erklären könncn.

Es wird u. A. verlangt, daß dem beförderten
Unteroffizier das Tragen des besessenen Waffenrockes
auch als Offizier zu gestatten set und daß

überhaupt jeder Offizier das Recht habe, sich nach
Bcdarf einen Waffenrock anzuschaffen, der billiger zu
stehen komme, als der bisherige Offiziersrock mit
Taillenschnitt. — Wenn dtcstm Wunsche entsprochen

werden sollte, so hätten wir dann zweierlei
Offiziersuniformen, waö sich gewiß nicht am besten ausnehmen

würde; bereits jeder bemittelte Offizier würde
den bisherigen Rock mit Taillenschnitt beibehalten und
eö wären einige wenige, die den Waffenrock tragen
und deßwegen als Aschenbrödel angesehen werden

würden, also eine Art Militär-Proletariat; eine

solche Ungleichheit halten wir für durchaus unpassend.

— Will man wirklich dcn Waffenrock, wie er für
Unteroffiziere und Soldaten Ordonnanz tst, auch

für den Offizier gelten lassen, so soll eS sür alle
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»erbin blich unb nicht fafultatio fefn. — Die Sin*
fcbaffung be« Äapute« fobann, ift unfere« SBiffen«
fn nicht »feien Äantonen oblfgatorifch; tn fcen mei*

ften werben fämmtlicbe, auch bie Dfft\icr«fapüte,
magajlnfrt, wai wfr burchau« unterfiüfcen. — De«
Uebel« Äern liegt übrigen«, nach unferer Seuttbei*
lung, nid)t einjfg im Sefleibung«reglement, fonfcern

barin, fcaß gewiffe Äantone, unb jwar bie ÜRebr*

jahl, nod) immer nach altem unbilligem Sopfföftctn
»erfahren, wonach fcem Offtjier unb ©olbaten außer
ben bebeutenben Opfern an 3fft unb ©elb noch ju*
gemuthet wfrb, ftd) Uniform unb SBaffen anju*
fdjaffen. Sludj bie Serfajiebenhelt in ber Scfolbung
ber Dffijiere »om Hauptmann abioärt« ftnben wir
ohne allen fticbbaltigen ©runb. — Sröften wir un«
mit ber Hoffnung, baß fcie neue eibgenöffifebe ÜRtli*
tär-Organifation balb nebft oielen anbern auch bfefe

Ungleichheiten »erebnen unfc ein ©efefc fein werfce,

»on acht republlfanifchem ©eifte burebbrungen.

Um bem SBunfche ber fytxxtn Sinfenber ju ent*

fprechen, geben wfr bfefe beiben Äorrefponfccnjen,
finben e« aber angemeffen, einige Semerfungen baran

ju' fnüpfen.
Dfe Seflelbung«frage Ift gewiß fehr wichtig; fein

ÜRilitär wirb blefc« »erfennen. Diefelbe wirb aber
bei un« feit mehr al« 20 3«fjren behanbelt, ohne

baß ein praftifefa nennen«wertbe« SRefultat erreicht

worben wäre. Sticht äße Slcnberungen waren Ser*
befferungen, unb wenn etwat gefcbmadlo« Ift, fo

ift noch niebt bte golge, baß e« praftifcb fei. S« ift
biefe« efne Scobadjtung, ble wir ju machen genug*
fam ©elegenbeit hatten. — SBenn man aber im Saufe
eine« halben ÜRenfcbenalter« ju feinem Qitl gelangt

Ift, fo glauben wir, e« fef beffer, wenn man ftcb

einem anbern ©egenftanb juwente. — Die Seflel*
fcung«frage ift fchon genug oarfirt worfcen. Reffen

wfr, baß e« efner fünftigen ©cneration üorbebalten

fei, eine praftlfche unb fdjmucfe Uniform ju erftn*
fcen ein S">blem, welche« jnbflofen Äommifftonen,
hoctgefteflten Dffijieren unb oielen Serefnen (weldje
bte grage mft fcer erfdjöpfenbften «SBeitläuftgfeft be=

banbelt haben) ju löftn nfcht gelungen ift. — SBir

felbft werben ble grage fünftfg höchften« Im Sorüber=

gehen berühren. Der ©runb fft jebodj nidjt, baß wir
biefelbe al« getö«t betrachten, fonbern weil wir ba«

SRujjlofe einfeben. — Slflcrblng« ift auch un« aufge*

fallen, baß wfr fn unferer Slrmee (wo boch »erfebiebene

©rünbe biefe« befonber« wünfcben«trertb madjten)
nicht efnen bef allen SBaffen gleichen ©djnftt haben.

SBtr haben e« bi«ber nicht ju ergtünben »ermocht,

warum ber SBaffenrccf fce« ©olbaten unb Dffijier«,
be« 3nfanteriften, Äaoafleriften unb Slrtttleriften
anber« gefdjnitten fein muffe; warum bie Seinflel*
ber ber berittenen 3nfanterie=Dfftjfere nicht biefelbe

garbe haben foflen, wie bie ber Sruppe. — SBfr

feben auch nicht efn, warum man ben Uniformen
burch farbige Sluffchläge, Äragen unb Sa«poilfrung
nfcht ein fdjtnucfere« Slu«fehen hätte geben bürfen.
SBir wiffen nicht, warum man ble Uniform In eine

Slrt Süßerfletb ju »erwanbeln beftrebt war.
Der ©olbat trägt lieber eine fdjöne Uniform, er

fft ftclj barauf; für ofele junge Seule übt fie eine

große Slnjfetjung«frnft au«. Da« Sragen ber UnU
form muß auch für oiele Sefajwerben unb Sin*
ftrengungen entfehäbigen. Schwärmer fagen, man
folle fcfe Uniform bem Sürgerrocf moglicbft ähnlich
machen. Diefe« ift ganj unrtchtig. ÜRit bem Sin*
jieben ber Uniform üerwanbelt fidj ber Sürger fn
ben SBebrmann ; er tritt fn efn anbere« Serfjältnfß
unb übernimmt anbere oft febmerer ju erfüUenbe
Sfltchten. — S« ift gut, wenn biefe« febon burch
ben SBecbfel ber äußern Srfdjeinung in auffaflenber
SBeife gefcbieljt. — Dfe ÜRenfchen ftnb äußern Sin*
fcrücfen jugänglicber, al« man oft annimmt.

SBenn wir biejenfgen betrachten, bie am meiften

gegen eine gefebmaefoofle Uniform eifern, fo feben

wir, baß e« meift folebe finb, welcbe fleh auf alle

mögliche SBeffe »on ben Sefdjwerben ber SBebr*

Pflicht frei gema'cbt haben.

Setreff« ber ©rabau«Kfd)nung finb wfr ber Sin«

ftebt, fcaß biefelben fcen ©rab in einer in bie Slugen
fafl:nben SBeife fenntlieb machen foflen. Diefe« war
hei ben Spauletten ber gall, boch würbe blefer Sor*
(heil burcb bie Unbequemllchfeit fcer 3lu«jetchnung
unb befonfcer« baburd), baß fcer Dffijier im gelbe
burch biefelbe jum eigentlichen 3iel*>UI1^ ber feinb*
liehen ©chütjen gemacht wurfce, aufgehoben. — Die
Srifcen haben gegenüber ben Spauletten ben Sor*
thefl, fcaß fte bequemer ju tragen unb wenfger auf*
faflenfc ftnb, bagegen ben SRachtbeil, baß fie ben

©rab ju wenig erffcbtlicb machen. Dfe höhern unb

©ubaltern=Dffijiere finb fdjwer ju unterfdjeifcen. S«

bürfte jefceufafl« angemeffen fefn, fcfe erftern noch

burcb eine Slu«jeichnung am Sluffdjlag erfennbar ju
madjen, wfe wir fciefe« j. S. bei ben franjöftfcben

Dfftjieren fcer Sourbafi'fdjen Slrmee, welche bfe

fdjWeijertfdje ©aftfreunbfebaft fn Slnfprud) nahm,
gefeben baten. — «Daß bfe 8lu«jelchnung auf ber

Äopfbebecfung genüge, fft nfdjt unfere SinfiAt. —
Diefe Ift ebenfo mangelhaft, al« bfe auf ber Slchfcl.

Der Offtjier trägt aud) bfe ÜRüfce ober ben famofen

fog. Ääppihut nidjt immer auf bem Äopf. SBenn

Semanb in ein Srigabe* ober Dioiflon«bureau tritt,
fo ift e« ihm angenehm, fcen Srfgabier obtt Dfoi*
fionär oon bem ©tab«fefretär unterfdjelben ju fön*

nen. S« fönnen fonft Serwech«lungen oorfommen,
fcfe immerhin unangenehm ftnb. — ÜRit efnem SBort,

wenn man fn efner Slrmee »erfebiebene ©rabe hat,

fo ftnb auch »erfebiebene ®rabau«jelcbnungen notb*

wenbig. — SBa« fcie Uniformen anbelangt, fo Ift
ba« Sraflifche ba« SBefentlichfte, fcoeb foil man fie

(fo »lei bfefe« »ereinbar Ift) auch bem Sluge gefällig

ju machen fueben. Oft aber möchte man glauben,

baß man fich beftrebt habe, ba« gerabe entgegenge*

fefcte 3fel ju erreichen. D. SReb.

©tubien über Sewaffnimg, Husriijtuntj unb ©es

fleibttng her Snfanterie Don SBefcelftäbt,
ÜRajor a. D. 8eipjig, Serlag üon Otto SBt*

ganb. 1870.

Dfe ©ebrift jerfäflt in jwei Slbfdjnitte, beren

erfter ble Sewaffnung be« Snfantetifltn, bet jweite
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verbindlich und nicht fakultativ sein. — Die
Anschaffung des Kaputes sodann, ist unseres Wissens
in nicht vielen Kantonen obligatorisch; in den meisten

werden sämmtliche, auch die Offizicrskapüle,
magazinirt, was wir durchaus unterstützen. — DcS
Ucbcls Kern licgt übrigens, nach unserer Beurtheilung,

nickt einzig im Bekleidungsreglement, sondern

darin, daß gewisse Kantone, und zwar die Mehrzahl,

noch immer nach altem unbilligem Zopfsystem
verfahren, wonach dem Offizier und Soldaten außer
den bedcutcnden Opfern an Zeit und Gcld noch zu-
gcmuthct wird, sich Uniform und Waffen
anzuschaffen. Auch die Verschiedenheit in der Besoldung
der Osfizierc vom Hauptmann abwärts finden wir
ohne allen stichhaltigen Grund. — Trösten wir uns
mit der Hoffnung, daß die neue eidgenössische

Militär-Organisation bald nebst vielen andern auch diese

Ungleichheiten verebnen und ein Gcsetz sein werde,
von ächt republikanischem Geiste durchdrungen.

Um dem Wunsche der Herren Einsender zu
entsprechen, geben wir diese beiden Korrespondenzen,
finden es aber angemessen, einige Bemerkungen daran

zu knüpfen.
Die Bckleidungsfrage ist gewiß schr wichtig; kein

Militär wird dieses verkennen. Dieselbe wird aber
bei uns scit mchr als 20 Jahrcn behandelt, ohne

daß ein praktisch nennenswcrthcs Resultat erreicht

worden wäre. Nicht alle Aenderungen waren Vcr-
besserungcn, und wenn etwaS geschmacklos tst, so

ist noch nickt die Folge, daß es praktisch sci. Es ist

dieses eine Beobachtung, die wir zu machen genugsam

Gelegenheit hatten. — Wcnn man aber im Laufe
eineö halben Menschenalters zu keinem Zicl gelangt
tst, so glauben wir, es sei besser, wenn man sich

einem andern Gegenstand zuwende. — Die
Bckleidungsfrage ist schon gcnug variirt wordcn. Hoffen

wir, daß es einer künftigen Generation vorbehalten

sei, eine praktische und schmucke Uniform zu erfinden

ein Problem, welches zahllosen Kommissionen,
hochgestellten Offizieren und vielen Vereinen (welche

die Frage mit dcr erschöpfendsten «Weitläufigkeit
behandelt haben) zu lösen nicht gelungen ist. — Wir
sclbst werden die Frage künftig höchstens im Vorübergehen

berühren. Der Grund ist jedoch nicht, daß wir
dieselbe als gelöst betrachten, sondcrn weil wir das

Nutzlose einsehen. ^ Allerdings ist auch uns
aufgefallen, daß wir in unserer Armee (wo doch verschiedene

Gründe dieses besonders wünschenswerth machten)

nickt einen bei allen Waffen gleichen Schnitt haben.

Wir haben es bisher nicht zu ergründen vermocht,

warum der Waffenrock des Soldaten und Offiziers,
des Infanteristen, Kavalleristen und Artilleristen
anders geschnitten sein müsse; warum die Beinkleider

der berittenen Infanterie-Offiziere nicht dieselbe

Farbe haben sollcn, wie die der Truppe. — Wtr
sehen auch nicht ein, warum man den Uniformen
durch farbige Aufschläge, Kragen und Paöpoilirung
nicht ein schmuckeres Aussehen hätte geben dürfen.

Wir wissen nicht, warum man die Uniform in eine

Art Büßerkleid zu verwandeln bestrebt war.
Der Soldat trägt lieber eine fchöne Uniform, er

tst stolz darauf; für viele junge Leute übt sie eine

große Anziehungskraft aus. Das Tragen dcr Uniform

muß auch für viele Beschwerden und
Anstrengungen entschädigen. Schwärmer sagen, man
solle die Uniform dem Bürgerrock möglichst ähnlich
machen. Dicscs ist ganz unrichtig. Mit dcm

Anziehen der Uniform verwandelt stch der Bürger in
den Wehrmann; er tritt tn ein anderes Verhältniß
»nd übernimmt andere oft schwerer zu erfüllende
Pflichten. — Es ist gut, wenn dieses schon durch
dcn Wechsel der äußern Erscheinung in auffallender
Weise geschieht. — Die Menschen sind äußern
Eindrücken zugänglicher, als man oft annimmt.

Wenn wir diejenigen betrachten, die am meisten

gegen eine geschmackvolle Uniform eifern, so sehen

wir, daß es meist solche sind, welche stch auf alle

mögliche Weise von den Beschwerden der Wehrpflicht

frci gemacht haben.

Betreffs der Gradauszeichnung stnd wir der

Ansicht, daß dieselben den Grad in einer in die Augen
fallenden Weise kenntlich machen sollen. Dieses war
bei den Epauletten der Fall, doch wurde dieser Vortheil

durch die Unbequemlichkeit der Auszeichnung
und besonders dadurch, daß der Ofsizier im Felde
durch dieselbe zum eigentlichen Zielpunkt der feindlichen

Schützen gemacht wurde, aufgehoben. — Die
Briden haben gegenüber den Epauletten dcn

Vortheil, daß sie bequemer zu tragen und weniger
auffallend sind, dagegen den Nachtheil, daß sie den

Grad zu wenig ersichtlich machen. Die höhern und

Sudaltern-Ofsiziere sind schwer zu unterscheiden. Es
dürfte jedenfalls angemessen sein, die erstern noch

durch eine Auszeichnung am Aufschlag erkennbar zu

machen, wie wir dieses z. B. bei den französischen

Offizieren der Bourbaki'fchen Armee, wclche die

schweizertsche Gastfreundschaft in Anspruch nahm,
gesehen haben. — Daß die Auszeichnung auf der

Kopfbedeckung genüge, ist nicht unsere Ansicht. —
Diese ist ebenso mangelhaft, als die auf der Achsel.

Der Offizier trägt auch die Mütze oder den famosen

sog. Käppihut nicht immer auf dem Kopf. Wenn

Jemand in ein Brigade- oder Divisionsbureau tritt,
so tst es ihm angenehm, den Brigadier oder

Divisionär von dem Stabssekretär unterscheiden zu können.

Es können sonst Verwechslungen vorkommen,

die immerhin unangenehm sind. — Mit einem Wort,
wenn man in einer Armee verschiedene Grade, hat,
so sind auch verschiedene GradauSzeichnungen

nothwendig. — Was die Uniformen anbelangt, so ist

das Praktische das Wesentlichste, dock soll man sie

(so viel dieses vereinbar 1st) auck dem Auge gefällig

zu machen suchen. Oft aber möchte man glauben,

daß man sich bestrebt habe, daö gerade entgegengesetzte

Ziel zu erreichen. D. Red.

Studien über Bewaffnung, Ausrüstung und Be¬

kleidung der Infanterie von Wedelstädt,
Major a. D. Leipzig, Verlag von Otto

Wigand. 1870.

Die Schrift zerfällt tn zwei Abschnitte, deren

erster die Bewaffnung deS Infanteristen, der zweite
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